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Leitfaden Nebentätigkeiten 

Nach diesem Leitfaden bearbeiten wir Ihren Anzeige oder Genehmigungsbitte für 

Ihre Nebentätigkeit. Er ist aufgeteilt nach Beamt*innen und Tarifbeschäftigten. 

I. Einführung 

Der vorliegende Leitfaden soll Ihnen zu den einschlägigen beamtenrechtlichen und 

tarifrechtlichen Vorschriften als Informationsquelle dienen, ersetzt jedoch keine 

Einzelfallentscheidung. 

Einen Nebentätigkeit ist eine nicht zum Hauptamt gehörende Tätigkeit, bzw. die Wahrnehmung 

von Aufgaben, welche nicht zum Hauptamt gehören. ($ 97 Abs. 1 bis 3 BBG) Die Wahrnehmung 

von öffentlichen Ehrenämtern, bzw. eine unentgeltliche Vormundschaft, Betreuung oder 

Pflegschaft gilt nicht als Nebentätigkeit. ($ 97 Abs. 4 BBG) 

Unter Abschnitt II. Nebentätigkeiten im Beamtenrecht finden Sie auf den Seiten 2 bis 4 

Hinweise für Beamtinnen und Beamte im BMZ. Grundsätzlich sind alle Nebentätigkeiten für 

diese Personengruppe mindestens anzeigepflichtig, zumeist aber genehmigungspflichtig. 

Jegliche Zuwiderhandlung kann disziplinarrechtliche Relevanz haben. 

Der Abschnitt III. Nebentätigkeiten im Tarifrecht auf den Seiten 5 bis 6 gibt einen Überblick für 

Tarifbeschäftigte im BMZ. Grundsätzlich sind für Tarifbeschäftigte nur entgeltliche 

Nebentätigkeiten anzeigepflichtig. Zuwiderhandlungen können eine Verletzung 

arbeitsvertraglicher Pflichten darstellen und folglich arbeitsrechtliche Relevanz haben. Es wird 

dennoch empfohlen im Zweifel alle Nebentätigkeiten frühzeitig anzuzeigen. 

Die Zuständigkeit für die Bearbeitung von Nebentätigkeiten liegt bei Referat Z 11 „Allgemeine 

Personalangelegenheiten“. 

II. Nebentätigkeiten im Beamtenrecht 

Die $$ 97 bis 105 Bundesbeamtengesetz (BBG) und die Bundesnebentätigkeitsverordnung 

(BNV) regeln das Nebentätigkeitsrecht für Beamte. Hier wird zwischen 

genehmigungspflichtigen und anzeigepflichtigen Nebentätigkeiten unterschieden. 

Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten









Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit Nebentätigkeiten 

Eine Verletzung arbeitsrechtlicher Pflichten ist bei den folgenden Fällen gegeben: 

e Nichtanzeige vor Aufnahme 

e Ausübung der Nebentätigkeit während der Arbeitszeit 

e Nichtvorlage einer angeforderten entscheidungserheblichen Unterlagen 

e Weiterführen einer Nebentätigkeit ohne Anzeige der Veränderung 

e Verstoß gegen Auflagen 

e Ausübung trotz Untersagung 

e Nichtanzeige durch Folgeantrag nach Fristablauf 

 


